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Einladung  
zur öffentlichen Orientierungsversammlung 

 
 
Der Gemeinderat lädt Sie herzlich ein, an der öffentlichen Orientierungsversammlung 
vom Donnerstag, 27. April 2023, um 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären, Grub AR, teilzuneh-
men.  
 
Er informiert über die Jahresrechnung 2022. 
 
Im Anschluss wird ein kleiner Apéro serviert und es besteht die Möglichkeit zum direkten 
Austausch mit den Ratsmitgliedern. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihrer Teilnahme aus erster Hand informieren lassen. 
 
 
 
 
Gemeinderat Grub AR 
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Vorwort 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Der Gemeinderat präsentiert Ihnen die Jahresrechnung 2022. Diese gewährt Ihnen Einblick 
und Aufschluss über die Tätigkeit der Gemeinde Grub. 
Das vergangene Geschäftsjahr war wiederum geprägt von grossen Herausforderungen. 
Einerseits Weltereignisse wie der Ukraine-Krieg und die Energiekrise, von denen auch wir 
betroffen waren, aber auch gemeindeeigene, welche uns auf Trab hielten. Einige seien 
nachfolgend erwähnt: 
 
Politisches 
Mit dem Wegzug von Andreas Pargätzi per 30. April 2022 sprang Regula Delvai als 
Vizepräsidentin interimistisch in die entstandene Lücke. Der Gemeinderat bedankt sich an 
dieser Stelle bei ihr für die Flexibilität, das Amt innert kürzester Zeit zu übernehmen und für 
die geleistete Tätigkeit zugunsten der Gemeinde.  
Glücklicherweise liess sich mit der Wahl der drei neuen Gemeinderatsmitglieder Nicole Näf, 
Franziska Senn und Marco Streuli im April 2022 die Beschlussunfähigkeit abwenden. 
 
Es hat mich ausserordentlich gefreut, dass ich bei der Ersatzwahl für das 
Gemeindepräsidium im September 2022 von Ihnen zum neuen Gemeindepräsidenten 
gewählt wurde. Mit viel Elan habe ich am 1. Oktober 2022 die Geschäfte des Präsidiums 
übernommen. 
 
Personelles 
Aus gesundheitlichen Gründen hat Willi Solenthaler seit September 2021 seinen Dienst als 
Gemeindeschreiber nicht mehr wahrnehmen können. Der Gemeinderat und Willi Solenthaler 
einigten sich auf eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses per Ende 2022.  
Martina Moser hat ihre Stelle als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin am 1. April 2022 
angetreten. Der Gemeinderat ist bestrebt, Frau Moser nach Inkrafttreten der überarbeiteten 
Gemeindeordnung als Nachfolgerin von Willi Solenthaler als Gemeindeschreiberin zu 
wählen.  
 
Ebenfalls am 1. April 2022 hat Jürg Nagel als Mitarbeiter Bauverwaltung seine Tätigkeit 
aufgenommen, um den Springereinsatz von Michel Schmid, GeoInfo, nach und nach zu 
reduzieren. Leider hat uns Herr Nagel bereits während der Probezeit wieder verlassen. Um 
die schwierige Situation mit geeignetem Fachpersonal zu lösen, beschloss der Gemeinderat 
im Herbst 2022 den Anschluss an das regionale Amt für Bau und Planung in Heiden. 
 
Auch im Werkhof gab es personelle Veränderungen. Nach dem Austritt von Marcel Tibisch 
ist seit 1. Oktober 2022 Stephan Schmocker als neuer Leiter Werkhof tätig. Unterstützt wird 
er seit November 2022 von Armin Bürki als Mitarbeiter Werkhof.  
 
Die seit Mitte 2021 währenden Springereinsätze der Firma RGB Consulting, vertreten durch 
Erwin Stadler als Gemeindeschreiber-Stellvertreter sowie Markus Riz im Erbschaftsamt, 
endeten per Ende Oktober 2022. 
Der Einsatz von externen Fachleuten ist mit hohen Kosten verbunden und belastete die 
Haushaltskasse der Gemeinde im vergangenen Jahr entsprechend sehr. Dennoch konnte 
nicht ganz darauf verzichtet werden. Mit einem Pensum von 30 bis 40 Stellenprozenten 
konnte Walter Grob ab Oktober 2022 als Berater für die Gemeindeverwaltung gewonnen 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 

1



 
 
Ein kleiner Ausblick 
 
Projekt Zentrumsentwicklung 
Nach dem ablehnenden Entscheid zu den Planungsgrundlagen hat der Gemeinderat diverse 
Gespräche mit den Anwohnenden und dem am Projekt beteiligten Gesellschafter geführt. 
Somit ist der Grundstein für eine Wiederaufnahme und Weiterführung des Projektes nach 
Konstituierung des neuen Gemeinderates im Anschluss an die Gesamterneuerungswahlen 
gelegt. 
 
Revision Gemeindeordnung 
Die letzte umfassende Revision der Gemeindeordnung wurde mit Volksabstimmung vom 
13. Februar 2011 beschlossen. Diverse Änderungen im übergeordneten Recht machten eine 
Revision unumgänglich. Die in einer ersten Abstimmung verworfene Gemeindeordnung wird 
nach nochmaliger Überarbeitung in den nächsten Wochen erneut der Wählerschaft 
vorgelegt. 
 
Zu guter Letzt 
Mit den Gesamterneuerungswahlen steht eine neue Amtsperiode bevor. Durch die daraus 
resultierenden Rücktritte geht viel Erfahrung verloren. Die Neuwahlen bieten aber auch 
wieder Chancen, welche es unbedingt zu nutzen gilt und ich überzeugt bin, dass diese 
unsere Gemeinde weiterbringen werden.  
 
Im Namen des gesamten Gemeinderates bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen in 
unsere Behörde und unsere Verwaltung und freue mich, Sie an der öffentlichen 
Orientierungsversammlung vom 27. April 2023 persönlich begrüssen zu dürfen. 
 
 
Gemeindepräsident Mathias Züst 
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Jahresrechnung 2022 
 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde 
Grub. 
 
Negativer Jahresabschluss 2022 
Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von SFR 7‘476‘800.91 und einem 
Gesamtertrag von SFR 6‘999'919.12 mit einem Aufwandüberschuss von SFR 476'881.79 ab. 
Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von SFR 327‘460.00. Grub hat im vergangenen Jahr 
also um SFR 149‘421.79 schlechter abgeschlossen als budgetiert. Der Aufwandüberschuss 
wird dem Eigenkapital abgezogen. Die kumulierten Ergebnisse betragen neu 
SFR 3‘866‘804.06.  
 
Schlechtere Ressortabschlüsse, Personalveränderungen, Corona-Pandemie 
Zurückzuführen ist der negative Jahresabschluss auf Mehraufwendungen vor allem in der 
allgemeinen Verwaltung und im Gesundheitswesen.  
 
Diverse Springereinsätze infolge Personalausfällen liessen die Kosten in der allgemeinen 
Verwaltung in die Höhe steigen. 
 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der vorliegenden Jahresrechnung bisher 
noch nicht wirklich spürbar – jedoch ist anzunehmen, dass sich die Auswirkungen in den 
Folgejahren ausdrücken werden. 
 
Investitionen und Abschreibungen 
Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit SFR 195'298.32 (Investitionsprogramm 2022: 
SFR 1‘950‘000.–) neu belastet. Es wurden planmässige Abschreibungen von SFR 346'200.– 
vorgenommen. Im Wesentlichen verteilen sich die Investitionen auf die folgenden Projekte: 
Wasserversorgung; diverse Projekte wie Fernwirktechnik Steuerzentrale Weiher, Sanierung 
Wasserleitung Unterrechstein (Etappe 1+2), Sanierung Wasserleitung Riemen, Sanierung 
Quellanlagen / Elektra; Sanierung Trafostation, Verkabelung ND Freileitung Halten, Netzver-
stärkung Gebiet Hord-Obere Hord und Sanierung Verkabelung Ebni. Das Verwaltungsver-
mögen weist in der Bilanz per 31.  Dezember 2022 einen Saldo von SFR 5‘841‘428.11 aus. 
 
Zusätzliche Abschreibungen 
Der Gemeinderat verzichtet ausdrücklich auf die Vornahme von Zusatzabschreibungen. 
 
Dank des Gemeinderates 
Der Gemeinderat dankt allen Personen, welche sich im vergangenen Jahr für die Gemeinde 
Grub eingesetzt haben, recht herzlich. Der Dank gilt aber auch allen Steuerpflichtigen, wel-
che ihren Verpflichtungen fristgerecht nachkommen. 
 
 

Genehmigung des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat Grub hat an seiner Sitzung vom 4. April 2023 beschlossen, die Jahres-
rechnung 2022 zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 8 lit. h der Gemein-
deordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies 
mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen. 
 

Die Frist für das fakultative Referendum läuft vom 08.05.2023 bis 30.05.2023. 
 
Grub AR, 5. April 2023 
 

 NAMENS DES GEMEINDERATES 
  

  
 Mathias Züst Martina Moser 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber-Stv. 
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Gesamtübersicht       Rechnung 2022 Rechnung 2021 

       Betrag Betrag 

          

Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung + Gewinn / - Reinverlust  -476'881.79  -180'718.16  
    
+  Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 346'200.00 347'800.00  
-  Auflösung Zusatzabschreibungen  -51'100.00 -51'100.00  
 
-  Zunahme / + Abnahme Forderungen 

 
-274'681.65 

 
70'513.11 

 

-  Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen 75'425.70 243'246.80  
-  Gewinne / + Verluste aus Verkauf FV bzw. Kursgewinne /-verluste    
    
+  Zunahme / - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren) -313'060.25 -297'695.26  
+  Zunahme / - Abnahme Rückstellungen 504.05 -1'002.90  
+  Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen -4'185.30 15'195.40  
+  Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, 40'648.20 26'832.90  
    Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des    
    Eigenkapitals 

   

    
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (+ Cash Flow / - Cash Drain) -657'131.04 173'071.89  
    
+  Beiträge für eigene Rechnung 58'655.85   
    
Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitionsrechnung 58'655.85   
    
-  Sachanlagen und Immaterielle Anlagen -136'642.47 -948'666.79  
    
Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitionsrechnung -136'642.47 -948'666.79  
    
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen  -77'986.62 -948'666.79  
    
+  Abnahme / - Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV 148'721.60 348'510.10  
    
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 148'721.60 348'510.10  
    
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit 70'734.98 -600'156.69  
    
Finanzierungsüberschuss /- Fehlbetrag -586'396.06 -427'084.80  
    
+  Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -4'330.00 -4'330.00  
+  Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  -21'175.35  
    
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -4'330.00 -25'505.35  
    
Veränderung der flüssigen Mittel 
 

-590'726.06 -452'590.15  

  
 

 

Geldflussrechnung Geldflussrechnung 
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Anhang 
 
Grundlagen und Grundsätze zur Rechnungslegung 
 
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen 
Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz 
vom 04.06.2012 (Stand 01.01.2014) erstellt. Dieses beruht auf den Grundsätzen des HRM2 
der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die Empfehlungen von HRM2 sind in der 
Rechnung ohne Abweichungen umgesetzt. 
 
Elemente der Jahresrechnung 
Die folgenden Elemente bilden integrierende Teile der Jahresrechnung: Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang. 
 
Die Erfolgsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres aus. Sie 
wird zweistufig erstellt. In der ersten Stufe sind die mit der ordentlichen Tätigkeit 
zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen im Vergleich mit den budgetierten 
Beträgen dargestellt. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Finanzierung zeigt der Saldo 
dieser Stufe das operative Ergebnis. Die zweite Stufe enthält die ausserordentlichen Erfolge 
sowie Bildungen und Auflösungen von Reservepositionen. Zusätzlich zur zweistufigen 
Darstellung wird sie auch dreistufig (in Arten gegliedert) wiedergegeben. 
 
In der Investitionsrechnung werden die kreditpflichtigen Ausgaben für Investitionen in das 
Verwaltungsvermögen und die mit solchen Investitionen zusammenhängenden Einnahmen 
ausgewiesen und den im Voranschlag dafür gesprochenen Krediten gegenübergestellt. Um 
das Bild zu komplettieren, werden zudem die abgeschlossenen Investitionen und die 
Verpflichtungskredite (im Anhang) dargestellt. 
 
Die Bilanz weist als Bestandesrechnung auf der Aktivseite die Vermögenswerte und auf 
der Passivseite die Verpflichtungen und das Eigenkapital aus. Die Vermögenswerte werden 
unterteilt in Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen. 
 
Die Geldflussrechnung orientiert als zeitraumbezogene Rechnung über die Herkunft und 
die Verwendung der flüssigen Mittel. Sie ist aufgegliedert nach Betriebs-, Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit. Der Saldo zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel. Im 
vorliegenden Bericht wird für ihre Erstellung die indirekte Methode verwendet. 
 
Im Anhang sind diejenigen zusätzlichen Informationen offengelegt, die für das 
grundsätzliche Verständnis der Rechnung und den verlässlichen Überblick über die 
finanzielle Lage und Entwicklung notwendig sind. 
 
Investitionsbeiträge 
An Dritte entrichtete Investitionsbeiträge werden aktiviert, wenn die mitfinanzierte Anlage 
einen langfristigen Nutzen für die Öffentlichkeit erbringt und ein durchsetzbarer 
Rückerstattungsanspruch bei Zweckentfremdung besteht. 
 
Fiskalertrag 
Die Steuererträge werden bei Rechnungsstellung verbucht (sog. Soll-Prinzip). Die direkten 
Steuern (Ertrags- und Einkommenssteuern) eines Jahres setzen sich in der Regel aus den 
Vorausrechnungen für das laufende Jahr und den Differenzrechnungen der Vorjahre 
aufgrund von definitiven Veranlagungen zusammen. 
 
Auch Objekt- und Spezialsteuern werden nach dem Soll-Prinzip verbucht. 
 
Änderungen gegenüber dem Vorjahr 
Die wesentlichen Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. 
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze 
Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, wenn sie einen künftigen 
wirtschaftlichen Nutzen generieren oder sie unmittelbar zur Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe genutzt werden. Zudem muss sich ihr Wert verlässlich ermitteln lassen. 
 
Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz sind Verpflichtungen aufgrund eines 
Ereignisses mit Ursprung in der Vergangenheit, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss 
gerechnet werden muss und deren Betrag zuverlässig ermittelt werden kann. Wenn der 
Zeitpunkt der Erfüllung und die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten 
behaftet sind, wird eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückstellung gebildet. 
 
Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Erträge 
werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Ertrag gilt als realisiert, wenn in der 
betreffenden Periode ein Zufluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen 
stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Als Aufwand gilt der gesamte Wertverzehr innerhalb einer bestimmten Periode. Alle 
Aufwände werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Aufwand gilt als 
eingetreten, wenn in der betreffenden Periode ein Abfluss an wirtschaftlichem oder 
öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Allgemeine Bewertungsgrundsätze 
Es gilt für alle Positionen der Grundsatz der Einzelwertung. 
 
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten. Die Entwertung 
durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen über die 
angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Nachhaltigen Wertverminderungen bzw. 
Wertaufholungen wird durch entsprechende Wertkorrekturen auf den jeweiligen Nutzenwert 
Rechnung getragen, sobald eine solche Wertminderung absehbar ist. 
 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die 
Verkehrswerte werden nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch an neue 
Gegebenheiten angepasst. Eine Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere 
vorgenommen, wenn sich die Marktverhältnisse massgebend verändern. 
 
Finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert. 
 
Kurzfristige Finanzanlagen 
Die Wertschriften sind zum Kurswert auf Ende Jahr bewertet. 
 
Anlagen des Finanzvermögens 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind mit dem amtlichen Verkehrswert in der 
Bilanz enthalten. Dieser wurde erstmals im Jahr 2014 geschätzt und anschliessend alle fünf 
Jahre den neuen Marktgegebenheiten angepasst. Bewertungsänderungen werden der 
Neubewertungsreserve im Eigenkapital gutgeschrieben bzw. belastet. 
 
Sachanlagen des Verwaltungsmögens 
Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungs- bzw. 
Herstellkostenwert bewertet. Die Aktivierungsgrenze beträgt SFR 40‘000.00. 
Anschaffungen unter diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgsrechnung 
belastet. Die Anlagen werden ab Nutzungsbeginn über die geschätzte Nutzungsdauer 
linear abgeschrieben bzw. belastet.  
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Es gelten folgende Nutzungsdauern: 
 
Anlageklasse Nutzungsdauer in Jahren 
 

Gebäude / Hochbauten  35 Jahre 
Tiefbauten; Strassen  50 Jahre 
Kanalbauten  40 Jahre 
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge  10 Jahre 
Elektra: Allgemein  30 Jahre 
Elektra: Zähleranschaffung  10 Jahre * *Neu ab 2017 
Smartmeter SPM2 (Zähler Ersatz) wird auf 10 Jahre abgeschrieben, da die normale Lebensdauer für einen Zähler 10 Jahre 
beträgt. Die Zähler werden in diesem Zyklus entweder geeicht (mechanische) oder ersetzt (elektronische). 
Abwasseranlagen  15 Jahre 
Abfallanlagen  40 Jahre 
Immaterielle Anlagen  5 Jahre 
Informatik: Hardware  3 Jahre 
 Software  5 Jahre 
Hängebrücke    20 Jahre 
   
 
Wird eine Anschaffung getätigt, welche die geschätzte Nutzungsdauer verlängert oder 
einen zukünftigen Nutzen schafft, wird der entsprechende Betrag aktiviert. 
 
Fremdkapital 
Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet. 
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Anhang 
 
 
Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung 
 
 
Zu einzelnen Positionen in der Jahresrechnung 2022 gibt es folgende Bemerkungen: 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung 

 
Exekutive 
Die Exekutive konnte unter dem Budget abschliessen.  

 
Übrige Verwaltungsliegenschaften 
In den Konten „übrige Verwaltungsliegenschaften“ gibt es fürs 2022 Mehraufwendungen. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass der Umbau des 2. OG der Gemeindekanzlei (Woh-
nung in Büroräumlichkeiten) nicht budgetiert wurde. 
 
Das Total der allgemeinen Verwaltung setzt sich wie folgt zusammen: 
 
  Aufwand Ertrag 
011 Legislative Fr. 27‘273.42 Fr. 0.00 
012 Exekutive Fr. 135'287.45 Fr. 649.00  
0220 Übrige allgemeine Dienste Fr. 980'133.92 Fr. 154'654.32  
0221 Betrieb und Sicherheit /Allgemeines Fr. 110.00 Fr. 0.00 
0222 Hochbau allgemein Fr. 30'109.10 Fr. 2'490.00 
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften Fr. 324'554.30 Fr. 187'297.99 
Total  Fr. 1‘497‘468.19 Fr. 345‘091.31 
 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 
Allgemeines Rechtswesen 
Die Jahresrechnung des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland für das 
Jahr 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von SFR 112'000.00 ab. Dieser wird nach 
dem festgelegten Verteilschlüssel an die Vertragsgemeinden ausgeschüttet. Für die Ge-
meinde Grub AR ergab dies für das Jahr 2022 den Betrag von SFR 7'677.05. 
 
Zivilschutz 
An die kantonale Zivilschutzorganisation musste der Betrag von SFR 12'542.00 (Voran-
schlag SFR 11'000.00) geleistet werden. 
 
 
2  Bildung 
 

Basisstufe / Primarstufe /Schulleitung 
Gebunden an die Vorgaben des Kantons machen die Lohnkosten der Schulleitung und der 
Lehrpersonen einen Teil der Mehrkosten aus. Etwas höher als budgetiert fielen zudem die 
Ausgaben für externe Berater (Schulsozialarbeit). Hingegen waren aufgrund einer gestie-
genen Anzahl an Lernenden die Kantonsbeiträge höher als budgetiert.  
 
Weniger Ausgaben waren notwendig bei der Durchführung von Projekten sowie bei Infor-
matik-Anschaffungen.  
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Oberstufe 
Deutlich höher fielen im vergangenen Jahr die Beiträge an die Oberstufe Wolfhalden aus, 
was jedoch der höhere Kantonsbeitrag nur wenig ausgleichen konnte.  
 
Schulliegenschaften 
Die Mehrkosten im Konto Unterhalt Hochbauten ergeben sich aus einem grösseren Lavabo 
für die Basisstufe Dorf. Stark angestiegene Schülerzahl, sowie maroden (nicht budgetierte) 
Fliesenspiegel in zwei, zur Renovation anstehenden Klassenzimmern, führten ebenfalls zu 
Mehrkosten.  
 
Tagesbetreuung 
Die Gemeinde Wolfhalden bietet seit geraumer Zeit auch für die Schüler aus unserer Ge-
meinde einen Mittagstisch an. Für die Jahre 2021 und 2022 entstand der Gemeinde Wolf-
halden ein Defizit, an welchem sich die Gemeinde Grub anteilmässig mit SFR 3'793.40 be-
teiligt. 
 
Schulbus 
Am Schulbus musste im Herbst eine grössere Reparatur vorgenommen werden, sodass der 
Unterhalt deutlich teurer ausfiel. Ausserdem haben die Dieselpreise im Jahr 2022 enorm 
zugenommen, was ebenfalls zu Mehraufwand führte. 
 
 
4 Gesundheit 
 
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 
Die Mehrkosten ergeben sich aus ausserplanmässigen Unterhaltsarbeiten in Wohnungen. 
Böden mussten ersetzt werden und kürzere Aufenthaltsdauern führten zu höheren Malerar-
beiten. 

 
 
5 Soziale Sicherheit 
 
Asylwesen 
Das Asylwesen wird von den Sozialen Diensten Vorderland AR geführt. Die Gesamtkosten 
sind unter Budget. 
 
Fürsorge 
Die Beiträge an die Sozialen Dienste Vorderland AR fielen etwas höher aus als vorgesehen 
und dies um SFR 10'120.30. Diese Beiträge werden nach einem Verteilerschlüssel berech-
net (1/5 nach Einwohnern und 4/5 nach Zeitbeanspruchung). 
 
 
6 Verkehr 
 
Gemeindestrassen 
Dank des milden Winters fielen die Ausgaben für den Winterdienst SFR 16'057.60 tiefer als 
budgetiert aus. 
 
Im Konto Unterhalt Maschinen und Geräte entstanden Mehrkosten durch diverse Reparatu-
ren am Kubota Rasenmäher und der Schneefräse. Ausserdem musste ein Service am 
Heisswassergerät vorgenommen werden und der Dacia Dokker hat neue Pneus und Felgen 
erhalten. 
 
Bei der Strassenbeleuchtung tauchten Mehrkosten durch die Abschaltung im Mai und die 
Anpassung im Herbst infolge Stromsparmassnahmen auf. 
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Im Konto Strassenbeleuchtung sind Mehrkosten angefallen aufgrund von unvorhergesehe-
nen Unterhaltsarbeiten an der Strassenbeleuchtung. 
 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 
 

Wasserversorgung 
Die Gemeinde Rehetobel verrechnete der Gemeinde Grub im Jahr 2022 die Betriebskosten 
Wasserversorgungskorporation Vorderland VKVL für die Jahre 2020 und 2021. Die Einlage 
Reservefonds WVV und Thal, sowie Unterschreitung der Mindestbezugsmenge und Be-
triebskosten in der Höhe von insgesamt SFR 35'979.62 führten zu den Mehrkosten. 
 
Abwasser 
Konto 7201.4240.00 und 4240.06 Gebühren Abwasser 
Im Jahr 2022 wurden erstmals Grundgebühren fürs Abwasser erhoben. Bei der Durchsicht 
der Rechnung 22 stellte GR Brülisauer fest, dass die Gebühren für die mengenmässige 
Abwasserentsorgung mit der Grundgebühr vermischt im Konto 4240.00 aufgeführt sind. 
Ebenfalls wurde festgestellt, dass der erwartete Ertrag aus der Grundgebühr bedeutend 
kleiner war als im Voranschlag angenommen. Nachforschungen haben ergeben, dass die 
Grundgebühr wie beim Trinkwasser pro Wasserzähler (Liegenschaft) erhoben wurde und 
nicht, wie im Voranschlag angenommen, pro Haushalt. So gingen rund 150 Grundgebühren 
zu wenig ein. Der Gemeinderat diskutiert zusammen mit der Verwaltung das weitere Vor-
gehen diesbezüglich. Ziel muss sein, die Abwasserrechnung kostenneutral zu führen. 
 
Im 2022 wurden im Gewässerschutz Kanalsanierungen in der Frauenrüti und Unterlenden 
ausgeführt. Die beiden Abwasserpumpenhäuschen in der Frauenrüti wurden umfassend 
renoviert. 
 
Abfallwirtschaft und Schutzgebiete 
Neu werden sämtliche Erlöse aus Wertstoffsammlungen (Papier, Glas, Alu, Altmetall etc) im 
Konto 7301.4260.00 Rückerstattungen zusammengeführt und nicht mehr als Ertrag in den 
jeweiligen Sammlungskonten. 
 
Die Kontogruppe 7301 Abfallwirtschaft wird neu als Spezialfinanzierung geführt (Aufwand 
und Ertrag müssen +/- aufgehen). 
 
Arten- und Landschaftsschutz 
Diese Kontogruppe wurde aus der Gruppe 7301 Abfallwirtschaft herausgelöst und wird nun 
eigenständig ausgewiesen.  
 
Friedhof und Bestattung 
Im Ressort Friedhof mussten Urnengrab-Grabeinfassungen und Alu Rahmen für das Ge-
meinschaftsgrab angeschafft werden, was im Konto Anschaffungen Geräte, Einfassungen, 
Kreuze zu einem Mehraufwand von SFR 4'459.57 gegenüber dem Voranschlag führte. 
 
Raumordnung 
Die Aufwendungen im Ressort Raumplanung waren alle unter dem Voranschlag. 
 
 
Landwirtschaft 
Die Viehschau 2022 konnte wie geplant durchgeführt werden. 
 
Forstwirtschaft 
Im Gemeindewald wurde nebst den üblichen Pflegemassnahmen ein grösserer Holzschlag 
in der Hord ausgeführt. 
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8 Volkswirtschaft 
 

Elektrizität Netznutzung 
 
Zusätzliche Kosten im Konto Anschaffung Zähler, Unterhalt entstanden durch die Auslage-
rung der Rechnungsstellung an die Elog Energielogistik AG: 
 
Elog Energielogistik AG Smart Power Management Jahresgebühr 2022 SFR 10'533.98 
Elog Energielogistik AG Energiedatenmanagement Jahresgebühr 2022 SFR 7'529.99 
Elog Energielogistik AG Regieleistungen Energiedatenmanagement  SFR 3'759.98 
 
Zusätzliche Aufwände der IBG AG für die Führung der Elektra und zusätzliche Projekte 
führten zu Mehraufwänden in der Technischen Beratung: 
 

Technische Leitung IBG  SFR  67'418.02 
Elektra Reglement  SFR  8'991.73 
Diverse Projekte  SFR  13'923.78 
 
Es wurden weniger Unterhaltsarbeiten als geplant an den Freileitungen und Netzunterhalt 
durchgeführt. Dies führte zu einem Minderaufwand. 
 
 
9 Finanzen und Steuern 
 

Steuern 
Bei den Grundstückgewinnsteuern und bei den Handänderungssteuern mussten leicht tiefe-
re Steuereinnahmen als veranschlagt eingenommen werden. Jedoch konnten bei den Erb-
schafts- und Schenkungssteuern rund SFR 75‘000.– mehr verzeichnet werden. 
 
Finanzen 
Der Finanzausgleich fiel gegenüber dem Voranschlag um SFR 30‘400.– höher aus als 
budgetiert. 
 
Liegenschaften des Finanzvermögens 
Durch den Beschluss des Gemeinderates sind die Aufwände und Erträge der Liegenschaf-
ten Frauenrüti und Haus Weiher (Wohnung) in dieser Kontogruppe angesiedelt. 
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Anhang 
 
Erläuterungen zu Positionen der Investitionsrechnung 
 
 
Wasserversorgung 
Steuerzentrale Weiher; die Sanierungsarbeiten haben im 2020 begonnen und konnten im 
2021 abgeschlossen werden. Im Jahr 2022 mussten noch einmal Elektro- und Installateur-
arbeiten durchgeführt werden. Ausserdem hat die Assekuranz AR einen Subventionsbeitrag 
von SFR 32'87.65 an die Gesamtkosten für das Projekt geleistet. Die Gesamtkosten per 31. 
Dezember 2022 betragen SFR 271'647.46.  
 
Das Sanierungsprojekt „Wasserleitung Unterrechstein, Etappe 1+2“ wurde im 2021 mit ei-
nem Aufwand von SFR 9´833.24 begonnen. Im 2022 belaufen sich die Kosten auf 
SFR 33'400.00. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen. 
 
Ebenso wurde das Projekt „Wasserleitung Unterrechstein / Rüti“ im 2020 mit Kosten von 
SFR 22´560.58 gestartet. Per 31. Dezember 2021 belaufen sich die Kosten auf 
SFR 9'475.67. Im 2022 wurden keine Kosten für die entsprechende Investition aufgewen-
det. Das Projekt befindet sich noch im Bau. 
 
Mit der Sanierung der Wasserleitung Riemen wurde im 2022 unter der Kostenfolge von 
SFR 18'440.02 begonnen. Voraussichtlich wird das Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen. 
 
Die Sanierung der Wasserleitung Oberrechstein wurde im 2021 abgeschlossen. Im 2022 
hat die Assekuranz AR einen Subventionsbeitrag von SFR 25'868.20 an die Gemeinde 
Grub AR geleistet. 
 
Die Sanierung der Quellanlagen "Etappe 2" konnte im 2022 begonnen werden. Die Kosten 
per 31. Dezember 2022 betragen SFR 9'524.93. Das Projekt konnte noch nicht abge-
schlossen werden. 
 
Elektra 
Das Projekt „Verkabelung Riemen/Halten“ wurde im 2021 mit Kosten von SFR 20´000.– 
gestartet. Im 2022 wurden keine Kosten für die entsprechende Investition aufgewendet. 
Das Projekt befindet sich noch im Bau. 
 
Mit der Sanierung der Trafostation wurde im 2022 unter der Kostenfolge von SFR 9'186.21 
begonnen. Das Projekt konnte noch nicht abgeschlossen werden. 
 
Verkabelung NS Freileitung Halten; die Sanierungsarbeiten haben im 2022 mit Kosten von 
SFR 10'216.71 begonnen. Das Projekt konnte noch nicht fertig gestellt werden. 
 
Der Ausbau des Glasfasernetzes wurde im 2021 mit Kosten von SFR 50'000.– gestartet. 
Voraussichtlich wird das Projekt im 2023 abgeschlossen. 
 
Das Sanierungsprojekt „Netzverstärkung Gebiet Hord-Obere Hord“ wurde im 2021 mit ei-
nem Aufwand von SFR 40´000.– begonnen. Im 2022 wurden weitere Kosten von 
SFR 30'939.93 investiert. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Mit der Sanierung der Verkabelung Ebni wurde im 2022 unter der Kostenfolge von 
SFR 1'201.48 begonnen. Das Projekt konnte noch nicht abgeschlossen werden. 
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Anhang 
 
Erläuterungen zu Bilanzpositionen 
 
 
Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich ausschliesslich auf die Veränderungen im 
Geschäftsjahr 2022. Die Aktiven sind in die zwei Hauptgruppen Finanz- und Verwaltungs-
vermögen, die Passiven in Fremd- und Eigenkapital unterteilt. 
 
Aktiven 
Das Delkredere für ausstehende Steuerguthaben wurde von SFR 113'427.40 auf  
SFR 139'582.95 angepasst. 
 
Die AG Dorfladen Grub AR hat die restliche Hypothekarschuld von SFR 150'000.– komplett 
zurückbezahlt. 
 
Passiven 
Die Spezialfinanzierungen Elektra (SFR 97'599.65), Abwasser (SFR -24'170.53), Wasser-
versorgung (SFR 1'026'735.96) und Abfallwirtschaft (SFR -182.28) sind mit den Aufwand-
überschüssen bez. Ertragsüberschüssen 2022 bestandesmässig angepasst worden. 
 
 
 
Anlagenspiegel Finanzvermögen 
 
Sachanlagen FV 1080 

Grundstücke FV 
1084 
Gebäude FV 

 Total 
 

     
Stand per 01.01.22  453‘710.00  1‘490'489.90   1‘944‘199.90 
     
Zugänge 
Abgänge 
Umbuchungen 
Marktwertanpassung1 
Wertberichtigung 

 
 
 

 

 1'278.40 
      
      
     

  1'278.40
  
 
 
 

     
Stand per 31.12.22  453'710.00  1‘491'768.30   1‘945'478.30 
 
 
1Die periodische Neubewertung gemäss HRM2 erfolgt alle 5 Jahre (das nächste Mal im Jahr 2024).  
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Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 
 

Sachanlagen VV 1401 
Strassen / 
Verkehr VV 

1402 Ge-
wässer-
schutz VV 

1403 
übr. Tief-
bau VV 

1404 Hoch-
bau VV 

1405  
Wald 
VV 

Zwischen-
total 
 

       
Anschaffungs-
kosten 

      

Stand per 01.01.22 1'078'298.70 647‘557.73 310‘111.10 4‘428'438.50 56‘916.50 6'521'322.53 
       
Anschaffungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Beiträge Dritter       
Stand per 31.12.22 1‘078‘298.70 647'557.73 310‘111.10 4‘428'438.50 56‘916.50 6'521'322.53 
       
Kumulierte Ab-
schreibung 

      

Stand per 01.01.22 -278'400.00 -177'146.33 -160'000.00 -1‘627'577.55 -2‘801.00 -2'245'924.88 
Kumulierte zusätz. 
Abschreibung bis 
31.12.2020 

   -355'900.00  -355'900.00 

Abschreibungen -28‘100.00 -24‘500.00 -8‘400.00 -174'000.00 0.00 -235‘000.00 
Zus. Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aufl. zus. Abschreib.    31'700.00  31'700.00 
Stand per 31.12.22 -306'500.00 -201‘646.33 -168'400.00 -2'125'777.55 -2‘801.00 -2‘805'124.88 
Buchwert per 
31.12.22 

771'798.70 445'911.40 141'711.10 2‘302'660.95 54‘115.50 3'716'197.65 

 
Sachanlagen VV 

 
1406 Mobi-
lien VV 

 
1407 Anla-
gen im Bau 
VV 

 
1408 Tech-
nische 
Werke VV 

 
1409 
übr. Sach-
anlagen 
VV 

 
1429 Im-
mat. Anla-
gen VV 

 
Gesamttotal 
 

       
Anschaffungs-
kosten 

      

Stand per 01.01.22 251'840.90 265'669.59 2‘516'153.44 31‘856.70 40‘435.50 9'627'278.66 
       
Anschaffungen 0.00 112'909.28 -34'922.66 0.00 0.00 77'986.62 
Beiträge Dritter       
Stand per 31.12.22 251'840.90 378'578.87 2'481'230.78 31‘856.70 40‘435.50 9‘705'265.28 
       
Kumulierte Ab-
schreibung 

      

Stand per 01.01.22 -113'824.95 0.00 -413'809.01 -31‘856.70 -40‘435.50 -2'845'851.04 
Kumulierte zusätz. 
Abschreibung bis 
31.12.2020 

-3'600.00 0.00 -363'386.13   -722'886.13 

Abschreibungen -25'400.00 0.00 -85'800.00 0.00 0.00 -346'200.00 
Zus. Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aufl. zus. Abschreib. 3'600.00 0.00 15'800.00   51‘100.00 
Stand per 31.12.22 -139'224.95 0.00 -847'195.14 -31‘856.70 -40‘435.50 -3'863'837.17 
Buchwert per 
31.12.22 

112'615.95 378'578.87 1'634'035.64 0.00 0.00 5‘841'428.11 
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Beteiligungsspiegel Finanzvermögen 
 
Aktien Zweck Anzahl Nominalwert Buchwert 

 
     
AG Dorfladen 
 

Zweck der Gesellschaft ist es, der Ein-
wohnerschaft von Grub AR und Umge-
bung zu ermöglichen, sich innerhalb der 
Gemeinde Grub AR mit den Bedürfnis-
sen des täglichen Lebens, wie Nah-
rungsmittel, Gebrauchsgüter und Dienst-
leistungen zu versorgen. 
 

 643  500 321'500 

     
Mineral- und Heilbad Unter-
rechstein AG 
 

Die Gesellschaft bezweckt Erstellung 
und Betrieb eines Mineralbades samt 
Hotel, Therapieeinrichtungen und ande-
ren Nebenbetrieben. 
 

 235  200 23‘030 

     
AR Informatik AG 
 

Die AR Informatik AG erbringt Dienst-
leistungen im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologie für den 
Kanton und die Gemeinden und unter-
stützt diese im Bereich eGovernment. 
 

 21  1‘250 10‘500 

     
IG GIS AG  
 

Sicherstellung eines effizienten, kosten-
günstigen und bedarfsgerechten Betrie-
bes eines geografischen Informations-
systems (GIS) im Auftrag der beteiligten 
Kantone sowie deren Gemeinden. 
 

 50  10 0 

     
Appenzellerland Sport AG 
 

Aufbau und Betrieb einer Sportschule 
und anderer Institutionen, die die Talent- 
und Hochleistungsförderung im Sport 
zum Ziel haben. 
 

 1  2‘000 0 

     
Appenzellerland Tourismus AG 
 

Zweck der Gesellschaft ist die Förde-
rung im Appenzellerland. 

 2  1‘000 0 

Total Buchwert    355'030 
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Anteilscheine Zweck Anzahl Nominalwert Buchwert 
 

     
Genossenschaft Alterswohn- 
heim Weiherwies 
 

Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb 
und Unterhalt eines Alterswohn- und Pfle-
geheims in Grub AR.  

 610  200 122‘000 

     
Genossenschaft Kino Ro-
senthal 
 

Betrieb und Erhaltung des Kinos Rosental 
in Heiden, Förderung des kulturellen Le-
bens in der Region. 
 

 1  100 0 

     
Genossenschaft Gasthaus 
Rossfall  
 

Bewahrung ausserrhodisches Kulturgut.  1  500 0 

     
Genossenschaft Konzert 
und Theater St. Gallen  
 

Zweck der Genossenschaft ist die Führung 
eines künstlerisch anspruchsvollen Kon-
zert- und Theaterbetriebs für Kanton und 
Stadt. St. Gallen sowie für die weitere 
Region der Ostschweiz und des Bodensee-
raumes auf der Grundlage eines von der 
Regierung des Kantons St. Gallen geneh-
migten Leistungsauftrages. 
 

 15  100 0 

Total Buchwert    122‘000 
 
 
 
 
 
Rückstellungsspiegel 
 
2022  kurzfristig langfristig Total 

 
     
Stand per 01.01.22   2'967.10  0.00  2'967.10 
Auflösung   0.00  0.00  0.00 
Verwendung   504.05  0.00  504.05 
     
Stand per 31.12.22   3'471.15  0.00  3'471.15 
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Eigenkapitalnachweis 
 
2022 290/291  

Spezial-
finanzierungen 
und Fonds 

295  
Aufwertungs-
reserve VV 

296  
Neubewertungs- 
reserve FV 

299  
Bilanz-
überschuss 

Total 
 

      
Stand per 01.01.22  1‘367'538.50   547'266.95 4'343'685.85 6'258'491.30 
Jahresergebnis     -476'881.79 -476'881.79 
Einlagen in Spezialfi-
nanz. und Fonds 

 97'284.45 
 2'473.00 
  

 
 

  97'284.45 
2'473.00 

Entnahmen aus Spe-
zialfinanz. und Fonds 

 -54'726.25 
 -2'500.00 
  

   -54'726.25 
-2'500.00 

Entnahme 
Neubewertungsreserve 

      

Stand per 31.12.22  1‘410'069.70   547‘266.95  3'866'804.06 5'824'140.71 
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Anhang 
 
Kreditrechtliche Angaben 
 
Verzeichnis der Verpflichtungskredite 
 
 
Restkredite per 
31.12.2022 

beanspruchter 
Kredit 

bewilligter 
Kredit 

Zusatzkredit Restkredit 
 

     
Wasserversorgung 
San. Wasserleitung 
Unterrechstein, Etap-
pe 1+2 
 
San. Wasserleitung 
Unterrechstein / Rüti 
 
San. Wasserleitung 
Riemen 
 
San. Quellanlagen, 
Etappe 2 
 
Abwasserbeseitigung 
Abschnitte Unterlen-
den, Riemen, Dicken, 
Oberrechstein 
 
Elektrizitätsversorgung 
Verkabelung Riemen / 
Halten 
 
Trafostation Sanierung 
 
Verkabelung  
NS Freileitung Halten 
 
Ausbau des Glasfa-
sernetzes 
 
Netzverstärkung Ge-
biet Hord-Obere Hord 
 
Sanierung Verkabe-
lung Ebni 
 
 

 
 43'233.24
  
 
 
 
 32'036.25 
 
 
 18'440.02 
 
 
 9'524.93 
 
 165'836.35 
 
 
 
 
 20'000.00 
  
 
 
 9'186.21 
 
 
 10'216.71 
 
  
 50'000.00 
 
 
 70'939.93 
 
 
 1'201.48 

  
 300'000.00 
 
 
 
 
 310'000.00 
 
 
 200'000.00 
 
 
 70'000.00 
 
 285'000.00 
 
 
  
  
 200'000.00 
 
 
  
 100'000.00 
 
 
 220'000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 150'000.00 

 
 
 

 
256'766.76 

 
 
 
 

277'963.75 
 
 

181'559.98 
 
 

60'475.07 
 

119'163.65 
 
 
 
 

180'000.00 
 
 
 

90'813.79 
 
 

209'783.29 
 
 
 
 
 
 
 
 

148'798.52 

  430'615.12 1'835'000.00   1'525'324.81 
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Kreditüberschreitungen 
 
Das neue Finanzhaushaltsgesetz unterscheidet zwischen Nachtragskrediten (Art. 149) und 
Kreditüberschreitungen (Art. 15). 
 
Nachtragskredite, d.h. Ausgaben, für die im Voranschlag kein oder kein ausreichender Kre-
dit vorgesehen ist, dürfen erst getätigt werden, wenn der Nachtragskredit durch das Voran-
schlagsorgan (Stimmbürger) bewilligt ist. Vorbehalten bleiben die Vorschriften über Kredit-
überschreitungen. 
 
Gestützt auf Art. 15 des Kant. Finanzhaushaltsgesetzes sind Kreditüberschreitungen unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. 
 
Art. 15 d) Kreditüberschreitungen 
 
Im Voranschlag nicht vorgesehene Ausgaben können der Jahresrechnung ohne Einholung 
eines Nachtragskredites belastet werden, sofern eine der folgenden Voraussetzungen er-
füllt ist: 
 

a) Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe. 
b) Das Geschäft erträgt ohne nachteilige Folgen für das Gemeinwesen keinen Aufschub. 
c) Den Ausgaben stehen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene 

 Einnahmen gegenüber. 
d) Die Ausgabe ist geringfügig und liegt innerhalb der Kompetenzen des jeweiligen 

 Organs. 
Regierungsrat und Gemeinderat orientieren über wesentliche Kreditüberschreitungen. Der 
Gemeinderat hat, wie im FHG vorgesehen, alle wesentlichen Kreditüberschreitungen bespro-
chen und genehmigt. 
 
Nachfolgend die wesentlichen Kreditüberschreitungen: 
 
 
0120.3000.00 Löhne Gemeindepräsidium (-SFR 12'787.60) 
Pauschalspesen von SFR 6'000 werden im Konto 3170.00 verbucht. Sowie im Sommer 
reduziertes Pensum der Vize-Gemeindepräsidentin. 
 
0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (-SFR 21'990.00) 
Die Minderaufwendungen resultieren aus weniger Beratungen durch Juristen. 
 
0220.3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals (-SFR 41'802.80) 
In der Verwaltung wurden 60 Stellenprozent reduziert. 
 
0220.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (-SFR 11'329.55) 
Es gibt keine Sozialleistungen auf Krankentaggeldern. Die Stellenreduktion in der Verwal-
tung hat auch zu dem Minderaufwand in diesem Konto geführt. 
 
0220.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse (-SFR 11'130.60) 
Bei Krankheitsfällen gilt eine Prämienbefreiung. 
 
0220.3110.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte (-SFR 13'988.20) 
Die geplanten Anschaffungen wurden nicht getätigt. 
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0220.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (+SFR 372'860.40) 
Infolge Personalausfällen mussten mehrere externe Fachexperten zur Unterstützung der 
Verwaltungstätigkeit beauftragt werden.  
 
0220.4260.00 Rückerstattungen, Versicherungsleistungen (-SFR 15´431.20) 
Die Erträge wurden vorsichtig budgetiert. 
 
0220.4930.71 Betriebs- und Verwaltungskosten (Wasser) (+SFR 18'950.00) 
Der Minderertrag resultiert aus der externen Vergabe der Rechnungsstellung 
Strom/Wasser. 
 
0220.4930.87 Betriebs- und Verwaltungskosten (Elektra) (+SFR 56'550.00) 
Der Minderertrag resultiert aus der externen Vergabe der Rechnungsstellung 
Strom/Wasser. 
 
0290.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (+SFR 35'222.40) 
Bei einem Abgang wurde eine Abgangsentschädigung bezahlt. 
 
0290.3010.90 Rückstellung Ferien- und Überzeitguthaben (-SFR 12'448.30) 
Infolge eines Abgangs wurde die Rückstellung aufgehoben. 
 
0290.3110.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte (+SFR 19'153.35) 
Für die Arbeitsplätze im zweiten Stock mussten zusätzliche Büromöbel angeschafft werden. 
 
0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (+SFR 24'571.60) 
Die Mehrkosten ergeben sich aus dem nicht budgetierten Umbau des 2. OG der Gemein-
dekanzlei (Wohnung in Büroräumlichkeiten. 
 
0290.4930.71 Betriebs- und Verwaltungskosten (Wasser) (+SFR 13'350.00) 
Der Minderertrag resultiert aus weniger Leistungen des Personals für die Wasserversor-
gung. 
 
2110.3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate (-SFR 12'000.00) 
2120.3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate (-SFR 12'000.00) 
Die Logopädiekosten wurden falsch budgetiert. 
 
2120.4631.00 Kantonsbeitrag (-SFR 32'690.85) 
Der Kanton hat höhere Beiträge als veranschlagt ausbezahlt. 
 
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (+SFR 12'733.07) 
Die Mehrkosten ergeben sich aus einem grösseren Lavabo für die Basisstufe Dorf (stark 
angestiegene Schülerzahl), sowie maroden, nicht budgetierte, Fliesenspiegel in zwei zur 
Renovation anstehenden Klassenzimmern. 
 
2190.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (+SFR 12'513.65) 
Für die Schulsozialarbeit entstanden Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr. 
 
2192.3151.00 Unterhalt und Treibstoff (+SFR 11'208.30) 
Der Mehraufwand entstand bei den Mehrkosten des Treibstoffes sowie der Rostsanierung 
und der Reparaturen. 
 
4120.3144.00 Unterhalt Alterswohnheim (+SFR 18'446.65) 
Die Kreditüberschreitungen ergeben sich aus ausserplanmässigen Unterhaltsarbeiten in 
Wohnungen.  
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4125.3637.02 Pflegefinanzierung Aufenthalt in anderer Gemeinde (+SFR 46'656.20) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus zusätzlichen Pflegefinanzierungsfällen. 
 
4125.3637.03 Pflegefinanzierung Aufenthalt in anderem Kanton (-SFR 13'550.00) 
Der Minderaufwand ergibt sich aus weniger Pflegefinanzierungsfällen. 
 
4210.3636.00 Beiträge an Spitexorganisationen (+SFR 37'204.60) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus zusätzlichen Spitex-Pflegefällen. 
 
5720.3637.00 Beiträge für arbeitsmarktliche Massnahmen (-SFR 23'816.84) 
Es wurden keine arbeitsmarktlichen Massnahmen angeordnet. 
 
5720.3637.02 Unterstützung finanzschwache Einwohnerinnen/Einwohner  
(+SFR 68'161.45) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus mehreren Sozialhilfefällen. 
 
5720.4637.02 Eingänge Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, HE, PK (-SFR 65'726.70) 
Es erfolgten Rückerstattungen von Vorleistungen durch Rentenversicherungen. 
 
5720.4637.04 Eingänge elterliche/eheliche Unterhaltspflicht (-SFR 15'010.00) 
Es konnten höhere Rückforderungen geltend gemacht werden. 
 
5720.4637.08 Rückzahlungen durch Verwandte/Übrige (-SFR 19'513.85) 
Es konnten höhere Rückforderungen geltend gemacht werden. 
 
5730.3611.00 Beratungsstelle Flüchtlingswesen (-SFR 15'274.30) 
Es wurden tiefere Kosten als budgetiert in Rechnung gestellt. 
 
5730.3612.00 Regionale Asylbetreuung Vorderland (+SFR 12'262.15) 
Es wurden höhere Kosten als budgetiert in Rechnung gestellt. 
 
5790.3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Vorderland AR (+SFR 10'120.30) 
Gemäss Schlussabrechnung sind die Beiträge an die SDV etwas höher als budgetiert. 
Nach dem Verteilerschlüssel belaufen sich die Beiträge 1/5 nach Einwohner und 4/5 nach 
Zeitbeanspruchung. 
 
6150.3141.02 Winterdienst (-SFR 16'057.60) 
Dank des milden Winters fielen die Ausgaben für den Winterdienst tiefer aus. Die Kosten für 
den Winterdienst lassen sich nur schwer budgetieren, im Voranschlag wird jeweils ein 
Durchschnittwert der letzten Jahre berechnet, die effektiven Kosten schwanken stark, je 
nach Wetterverhältnissen. 
 
6150.3149.00 Strassenbeleuchtung (z.G. Investition öff. Beleuchtung (+SFR 12'045.30) 
Die Mehrkosten ergeben sich infolge unvorhergesehenen Mehraufwand beim Unterhalt. 
 
6150.4990.04 Konzession Elektra - Anteil an Strassenbeleuchtung (-SFR 17'045.30) 
Diese Position wurde nicht budgetiert, ist jedoch gerechtfertigt. 
 
7101.3111.00 Anschaffung Wasserzähler, Werkzeuge (-SFR 22'490.39) 
Das Budget wurde nicht ausgelöst. 
 
7101.3143.03 übriger Unterhalt (+SFR 10'444.81) 
Die Mehrkosten ergeben sich aus unvorhersehbaren Unterhaltsarbeiten und Störungsbe-
hebungen. 
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7101.3158.02 EDV-Programme (Anlage-BH) (-SFR 24'000.00) 
Die Ausführung der Anlage-BH wurde verschoben. 
 
7101.3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (-SFR 17'800.00) 
Tiefere Investitionen die aktiviert wurden. 
 
7101.3632.00 Betriebskostenanteil WVKVL (+SFR 27'579.62) 
Es wurden mehr Leistungen in Rehetobel bezogen. 
 
7101.3930.71 Betriebs- und Verwaltungskosten (-SFR 32'300.00) 
Der Minderaufwand resultiert aus der externen Vergabe der Rechnungsstellung 
Strom/Wasser. 
 
7101.9010.00 Einlage Spezialfinanzierung (Ertragsüberschuss) (+SFR 72'894.45) 
Resultat aus den Minderkosten. 
 
7201.3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (-SFR 15'600.00) 
Tiefere Investitionen die aktiviert wurden. 
 
7201.3632.00 Betriebskosten AVA Altenrhein (-SFR 15'746.89) 
Die Rechnungsstellung fiel tiefer aus als angenommen. 
 
7201.4240.00 Abwassergebühren (-SFR 47'816.05) 
Die Abwassergrundgebühr wurde bei der Rechnungsstellung falsch hinterlegt. 
 
7201.4240.06 Grundgebühr Abwasser (+SFR 72'000.00) 
Die Abwassergrundgebühr wurde bei der Rechnungsstellung falsch hinterlegt. 
 
7201.9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung (Aufwandüberschuss) (+SFR 50'291.47) 
Resultat aus den Mindereinnahmen. 
 
7301.4260.00 Rückerstattungen (-SFR 11'304.57) 
Dieser Budgetposten ging vergessen. 
 
7900.3130.80 Revision Ortsplanung (-SFR 23'803.75) 
Es wurden nicht alle budgetierten Projekte ausgeführt. 
 
8710.4250.00 Inkasso Netzzuschlag (+SFR 11'230.07) 
Das Budget wurde zu hoch angesetzt. 
 
8711.3101.00 Anschaffung Zähler, Unterhalt (+SFR 48'576.56) 
Es entstanden zusätzliche Kosten durch die Auslagerung der Rechnungsstellung an die 
Elog Energielogistik AG. 
 
8711.3132.00 Technische Beratung (+SFR 40'334.03) 
Mehrinanspruchnahme der technischen Beratung infolge Neuprojekte. 
 
8711.3143.01 Unterhalt Freileitungen / Netzunterhalt (-SFR 104'592.86) 
8711.3143.02 Unterhalt Neuanlagen / Zuleitungen (-SFR 100'652.88) 
8711.3149.02 Unterhalt Kommunikationssetz (-SFR 16'000.00) 
Tieferer Unterhalt, da das Netz in den letzten Jahren kontinuierlich saniert wurde. 
 
8711.3158.01 Informatik (Anteil IS-E, NSP Schnittstelle, Turas) (+SFR 38'133.34) 
Die Mehrkosten resultieren aus der Umstellung der Rechnungserstellung (Auslagerung). 
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8711.3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (-SFR 19'800.00) 
Tiefere Investitionen die aktiviert wurden. 
 
8711.3930.87 Betriebs- und Verwaltungskosten (-SFR 58'350.00) 
Tiefere interne Verrechnungen infolge Auslagerung der Arbeiten. 
 
8711.4240.00 Anschlussgebühren Elektra (-SFR 36'164.55) 
Die Erledigung von Baugesuchen führte zu Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren 
Elektra. 
 
8711.4260.00 Rückerstattungen, Versicherungsleistungen (-SFR 38'802.15) 
Rückerstattung von Grundeigentümern für Arbeitsleistungen. 
 
8711.9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung (Aufwandüberschuss) (+SFR 248'614.56) 
Folge der tieferen Gesamtkosten. 
 
8712.3101.00 Energieankauf (-SFR 49'566.87) 
Weniger Energie zu tieferen Kosten als angenommen. 
 
9100.3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (+SFR 26'155.55) 
Anpassung Delkredere gemäss den offenen Posten. 
 
9101.4022.00 Grundstückgewinnsteuern (+SFR 13'385.45) 
Zu hoch budgetiert. 
 
9101.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern (-SFR 74'697.75) 
Zu tief budgetiert. Es konnten alte Fälle abgeschlossen werden. 
 
9500.3990.00 Anteil Konzession Strassenbeleuchtung (+SFR 17'045.30) 
Diese Position wurde nicht budgetiert. Siehe auch Konto 6150.4990.04. 
 
9630.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (-SFR 10'027.10) 
Zu tief budgetiert. Es wurde nicht alles Geplante umgesetzt. 
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Anhang 
 
Finanzielle Zusagen und übrige finanzielle Risiken 
 
Gewährleistungsspiegel 
 

Im Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft 
eine wesentliche Verpflichtung des Gemeinwesens ergeben kann (sogenannte 
Eventualverpflichtungen). 
 
Einfache Gesellschaft: 
 
Sachverhalt Angaben zu den gesicherten Leistungen  

(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben) 
Bemerkungen 

Solidarhaftung: 
Zentrums-
überbauung Grub 
(einfache 
Gesellschaft) 

Einfache Gesellschaft mit der Bischof Bau AG; die 
Gesellschafter haften solidarisch gemäss Art. 530 ff. des 
Obligationenrechts; per 31. Dezember 2021 sind keine 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten in der Bilanz der 
einfachen Gesellschaft bilanziert. 

Vertrag vom 
24. Mai 2011 

 
Im Übrigen bestehen keine weiteren Eventualverbindlichkeiten oder Gewährleistungen. 
 
 
Finanzielle Zusicherungen 
 

Keine. 
 
 
Leasingverträge 
 

Es bestehen keine Leasingverträge. 
 
 
Finanzielles Risikomanagement 
 

Per 31. Dezember 2022 bestehen keine wesentlichen Eventualverpflichtungen. Ebenfalls gab 
es nach dem Bilanzstichtag keine sonstigen Ereignisse mit einem wesentlichen Einfluss auf 
die zukünftige finanzielle Lage. 
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Anhang 
 
Finanzkennzahlen 
 
Finanzkennzahlen ermöglichen die Beurteilung der finanziellen Lage einer Gemeinde. Ein 
Vergleich über mehrere Jahre liefert wichtige Hinweise und Entscheidungshilfen für die 
finanzielle Führung. Aber auch ein Vergleich der Kennzahlen mit anderen Gemeinden und 
Städten (Benchmarketing) kann wichtige Informationen vermitteln. Von grossem Interesse 
sind die Kennzahlen zudem für die Beurteilung der Bonität durch die Geldgeber der 
Gemeinde, weil diese bei der Festlegung der Konditionen ausschlaggebend sind. Zur 
Steuerung werden die Finanzkennzahlen gemäss Art. 22 FHG verwendet. Es wird 
unterschieden zwischen Kennzahlen erster und zweiter Priorität.  
 
Finanzkennzahlen erster Priorität 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Nettoverschuldungsquotient 
(NS / FE) 

Nettoverschuldung 
Fiskalertrag 

0.52% -6.11%  

Nettoschuld I (NS)  17'287.40 -199'949.81  
Fiskalertrag (FE)  3'339'548.11 3‘270'160.84  
 
Aussage & Interpretation 
Der Nettoverschuldungsquotient sagt aus, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wäre, um die 
Nettoschuld abzutragen. Werte bis 100% werden als gut, Werte zwischen 100% und 150% als 
genügend bezeichnet. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Selbstfinanzierungsgrad  
(SF / NI) 

Selbstfinanzierung 
Nettoinvestitionen 

-180.94% 15.21%  

Selbstfinanzierung (SF)  -141'106.59 144'314.74  
Nettoinvestitionen (NI)  77'986.62 948'666.79  
 
Aussage & Interpretation 
Durch die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrad lässt sich festhalten, welchen Anteil ihrer 
Nettoinvestitionen eine Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Mittelfristig sollte ein Wert 
von 100% resultieren. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Zinsbelastungsanteil           
(NZA / LE) 

Nettozinsaufwand 
Laufender Ertrag 

0.19% 0.21%  

Nettozinsaufwand (NZA)  12'867.30 13'593.40  
Laufender Ertrag (LE)  6'761'302.64 6'528'692.52  
 
Aussage & Interpretation 
Der Zinsbelastungsanteil gibt an, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens durch den 
Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum, wobei ein 
Zinsbelastungsanteil bis 4% als gut gilt. 
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Finanzkennzahlen zweiter Priorität 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Einwohner Nettoverschuldung 
Anzahl Einwohner 

1'000 989  

Nettoschuld I pro Einwohner  17.29 -202.17  
Nettoschuld II pro Einwohner  17.29 -202.17  
 
Aussage & Interpretation 
Die Nettoschuld je Einwohner sagt aus, wie hoch die Schuldenbelastung pro Kopf ist. Nettoschulden 
pro Kopf bis Fr. 3‘000 gelten als geringe bis mittlere Verschuldung. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Selbstfinanzierungsanteil 
(SF / LE) 

Selbstfinanzierung 
Laufender Ertrag 

-2.09% 2.21%  

Selbstfinanzierung (SF)  -141'106.59 144'314.74  
Laufender Ertrag (LE)  6'761'302.64 6'528'692.52  
 
Aussage & Interpretation 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft darüber, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde 
zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. Werte über 20% bezeichnet man als gut, 
Ergebnisse unter 10% als schlecht. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Kapitaldienstanteil           
(KD / LE) 

Nettozinsaufwand 
+ Abschreibungen 
Laufender Ertrag 

5.31% 5.54%  

Kapitaldienst (KD)  359'067.30 361'393.40  
Laufender Ertrag (LE)  6'761'302.64 6'528'692.52  
 
Aussage & Interpretation 
Der Kapitaldienstanteil ist ein Mass für die Belastung des Haushaltes durch die Kapitalkosten. Er 
zeigt auf, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen 
(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum 
hin, wobei bis 15% tragbare Belastung beschrieben wird. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2022 
Rechnung 
2021 

 

Bruttoverschuldungsanteil 
(BS / LE) 

Bruttoschulden 
Laufender Ertrag 

64.98% 72.16%  

Bruttoschulden (BS)  4'393'481.82 4'710'872.07  
Laufender Ertrag (LE)  6'761'302.64 6'528'692.52  
 
Aussage & Interpretation 
Mit Hilfe des Bruttoverschuldungsanteils lässt sich beurteilen, ob die Verschuldung in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Erträgen steht. Ein Bruttoverschuldungsanteil bis 100% gilt als gut. 
Liegt die Kennzahl auf über 150%, ist sie als schlecht einzustufen. 
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Kennzahl Berechnung Rechnung 
2022 

Rechnung 
2021 

 

Investitionsanteil (BI / GA) Bruttoinvestitionen 
Gesamtaufwand 

1.96% 13.02%  

Bruttoinvestitionen (BI)  136'642.47 948'666.79  
Gesamtausgaben (GA)  6'959'913.15 7'284'997.17  
 
Aussage & Interpretation 
Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität der Gemeinde im Bereich der Investitionen auf. Ab einem 
Wert von 20% spricht man von einer starken Investitionstätigkeit. 
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